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dient der Vermittlung umfassender Kenntnisse 
über die Beschlüsse und Direktiven der Sozia
listischen Einheitspartei Deutschlands, der Ge
setze, Erlasse, Beschlüsse und Verordnungen 
sowie moderner Kontrollmethoden und prak
tischer Kontrolle! fahrungen.

Für die kontrollspezifische Aus- und Weiterbildung 
der Führungskader und hauptamtlichen Mitarbei
ter, von ehrenamtlichen Mitarbeitern und Nach
wuchskadern trägt die Zentrale Bildungsstätte der 
Arbeiter-und-Bauern-Inspektion eine hohe Verant
wortung.

Der neue Inhalt der Qualifizierungsmaßnahmen an 
der Zentralen Bildungsstätte der Arbeiter-und- 
Bauern-Inspektion, unterstützt durch die Einfüh
rung moderner Aus- und Weiterbildungsformen 
und -methoden, ist so zu gestalten, daß entspre
chend den Anforderungen, die sich für die Tätig
keit der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion aus den 
neuen Aufgaben bei der Gestaltung des entwik- 
kelten gesellschaftlichen Systems ergeben, die er
forderlichen Kenntnisse vermittelt werden, um die 
Kader der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion für die 
weitere Erhöhung der Qualität der Konlrolltätig- 
keit zu befähigen.

Die Lehrtätigkeit ist mit der wissenschaftlichen 
Erarbeitung von Schlußfolgerungen für die stän
dige Vervollkommnung der Wirkungsweise des 
Systems der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion auf 
das engste zu verbinden.

Im Interesse des hohen wissenschaftlichen Niveaus 
der Aus- und Weiterbildung der Kader der Arbei
ter-und-Bauern-Inspektion ist die sozialistische 
Gemeinschaftsarbeit, insbesondere mit dem Insti
tut für Sozialistische Wirtschaftsführung beim Zen
tralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands, der Deutschen Akademie für Staats
und Rechtswissenschaft'„Walter Ulbricht“ und der 
Akademie für marxistisch-leninistische Organisa
tionswissenschaft, zu organisieren und zu verein
baren.

4. Die planmäßige Entwicklung von Nachwuchska
dern und die Bildung der Kaderreserve der Ar
beiter-und-Bauern-Inspektion

Auf der Grundlage perspektivisch orientierter 
Festlegungen haben die Leiter der Organe der 
Arbeiter-und-Bauern-Inspektion in ihren Verant
wortungsbereichen die planmäßige Heranbildung 
und Vorbereitung von Nachwuchskadern für Lei
tungsfunktionen zu sichern.

In die Kaderreserve des Komitees der Arbeiter- 
und-Bauern-Inspektion sind fähige, bereits in der 
praktischen Kontrolltätigkeit bewährte haupt- 
und ehrenamtliche Mitarbeiter aufzunehmen. Be
sonders sind junge entwicklungsfähige Kader und 
Frauen im Prozeß der Arbeit langfristig für Lei
tungsfunktionen vorzubgreiten.

Entsprechende Kaderreserven sind bei den Be
zirks- und Kreiskomitees sowie den Kombinats
und Zweiginspektionen der Arbeiter-und-Bauern- 
Inspektion zu schaffen.

Unter Berücksichtigung der erreichten Qualifika
tion, der Eignung und Fähigkeiten sind die Maß- 

. nahmen für die Aus-' und Weiterbildung und den 
Einsatz dieser Kader zu planen und entsprechende 
Verträge mit den betreffenden Staats- und Wirt
schaftsorganen, in deren Bereichen diese Kader 
tätig sind, für die Aufnahme in die Kaderreserve 
der Arbeiter-und-Bauern-Inspeklion abzuschließen.

Haupt- oder ehrenamtlich in den Organen der Ar- 
beiter-und-Bauern-Inspektion tätig zu sein, ist ein 
verantwortungsvoller gesellschaftlicher Auftrag und 
mit hohen Pflichten verbunden. Alle Mitglieder und 
Mitarbeiter der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion müs
sen sich jederzeit des in sie gesetzten Vertrauens 
würdig erweisen und die Zugehörigkeit zur Arbeiter- 
und-Bauern-Inspektion durch ihr vorbildliches Ver
halten rechtfertigen.

V.

Die Verantwortung der Leiter 
der Staats- und Wirtschaftsorgane, Betriebe, 

Kombinate und Einrichtungen 
bei der Erfüllung der Aufgaben 

der Arbeiter-und-Baucrn-Inspektion

Die Leiter der Staats- und Wirtschaftsorgane, der 
Betriebe, Kombinate und Einrichtungen sind verpflich
tet, *

— den Organen der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion 
alle erforderliche Unterstützung für die Erfüllung 
der neuen Aufgaben der Arbeiler-und-Bauern- 
Inspektion zu geben

— die Arbeiter-.und-Bauern-Inspektion bei der Bildung 
bzw. bei der weiteren Stärkung von Kollektiven 
der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion zu unterstützen

— ehrenamtliche Mitglieder und Mitarbeiter der Ko
mitees und Inspektionen der Arbeiter-und^Bauern- 
Inspektion auf Anforderung der Leiter der be
treffenden Organe der Arbeiter-und-Bauern-Inspek- 
tion bis zu 15 Arbeitstagen im Jahr von ihrer


